
 
 

 

Stellenausschreibung 

Die Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach, schreibt nach den Bestimmungen des 
Steiermärkischen Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1962 i.d.g.F. einen Dienstposten als 
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter (Schulwart/in) mit einem Beschäftigungsausmaß von 100 
% (40 Wochenstunden) im Entlohnungsschema II (Arbeiter/in) der Entlohnungsgruppe 3 aus. Der 
mögliche Mindestlohn beträgt € 1.687,90 brutto. 
 

Voraussichtlicher Dienstbeginn: 01. März 2017 
 

Tätigkeitsbereich: 
Der Aufgabenbereich umfasst vorrangig die Betreuung der Neuen Mittelschule und der Volksschule 
St. Peter am Ottersbach. 
- Reinigung und Pflege der gesamten Schulanlage/Turnhalle/Schulsportanlagen 
- Schneeräumung und Streuung der Gehsteige im Winter – auch an schulfreien Tagen 
- Instandhaltung des unbeweglichen und beweglichen Inventar 
- Bedachtnahme auf Sicherheit im Schulbereich/Turnsaalbereich 
- Betreuung technischer Einrichtungen 
- Teilweise Mitbetreuung der Ottersbachhalle 

Erfordernisse für die Aufnahme: 
- Vollendung des 18. Lebensjahres 
- Österreichische Staatsbürgerschaft oder EU-Bürger 
- Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet St. Peter am Ottersbach wünschenswert 
- Unbescholtenes Vorleben 
- Körperliche und geistige Eignung 
- Abgeschlossene Berufsausbildung (im handwerklichen Bereich) 
- Führerschein der Klasse B 
- Handwerkliches Geschick 
- Kontaktfreudigkeit 
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 
- Einsatzfreudigkeit, Belastbarkeit, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
- Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr ist erwünscht 

Wenn Sie sich für diesen Dienstposten interessieren, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Bewerbung. Dem Bewerbungsschreiben sind folgende Unterlagen anzuschließen: 
- Lebenslauf  
- Zeugnisse über Schul- bzw. Berufsausbildung und Nachweis über bisherige Tätigkeiten 
- Strafregisterauszug (bei Anstellung) 
- Geburtsurkunde 
- Staatsbürgerschaftsnachweis 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 14. November 2016 an die Marktgemeinde St. 
Peter am Ottersbach, Petersplatz 2, 8093 St. Peter am Ottersbach oder per E-Mail an  
gde@st-peter-ottersbach.gv.at. 
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Gewerbegrund  

Am südöstlichen Ortsbeginn von St. Peter a. O. wurde ein ca. 1 ha großes Areal als 
„Gewerbegrund“  neu gewidmet und steht als neuer Standort  für Betriebsansiedelungen zur 
Verfügung. Für dieses Areal liegt ein Bebauungsplan vor, der die technische und 
verkehrstechnische Aufschließung, die Höhenentwicklung der Gebäude, die Freiflächen mit 
Grünanlagen und die Ausnutzbarkeit der Grundflächen regelt.  

Für den Erwerb eines Grundstückes werden Interessenten gebeten sich in der Gemeinde, Referat 
Bauangelegenheiten, zu melden. 

Die Gemeinde gewährt eine 3jährige Befreiung der Kommunalsteuer für neue Betriebe sowie eine   

Förderung von 1,5 % der Bemessungsgrundlage für Lehrlinge.      

 

Heizkostenzuschuss 

Der Heizkostenzuschuss für dieses Jahr kann bis 23. Dezember 2016 beantragt werden. Bei 
Nachweis der Voraussetzungen wird ein Zuschuss in Form einer Einmalzahlung  in der Höhe 
von € 120,-- für alle Heizungsanlagen gewährt. 

Anspruchsberechtigt sind alle Personen, deren monatliches Einkommen (aller hauptwohnsitz- 
gemeldeter Personen) die nachfolgend festgelegten Einkommensobergrenzen nicht übersteigt: 
 

Für Ein-Personen Haushalte: € 1.128,00 
Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften € 1.692,00 
für jedes Familienbeihilfe beziehende im   
Haushalt lebende Kind €    338,40 
 

Grundsätzlich keinen Anspruch auf Heizkostenzuschuss haben auch all jene Personen, die 
einen Anspruch auf die „Wohnunterstützung“ haben (Hauptmietvertrag). 
 

Sämtliche Einkommensnachweise wie Pensionsabschnitt, Einheitswert, Pachtvertrag, EU-
Förderungen, Familienbeihilfe, Alimente usw. sind vorzulegen! Wird die Überweisung des 
Heizkostenzuschusses auf ein Konto gewünscht, dann wird auch der IBAN und BIC benötigt.  
 

Der Heizkostenzuschuss kann im Gemeindeamt vormittags (Büro Andrea Einfalt, Tel. 22-55-14) 
beantragt werden. 

Veranstaltungen 

Harmonikastammtisch am Freitag, 7. Oktober 2016 um 19 Uhr in Sepp`s Berglermühle 

Am Freitag, 14. Oktober 2016 SPÖ Herbsteinklang ab 16 Uhr am Vorplatz des Amtsgebäudes. 

3. Oktoberfest der FF St. Peter a. O. am Samstag, 15. Oktober 2016 in der Ottersbachhalle. 

Am Sonntag, 23. Oktober 2016 Weinhoffest beim Weinhof Rauch in Perbersdorf 

Der Elternverein Dietersdorf a. G. lädt zum Fitmarsch am Sonntag, 23. Oktober 2016 mit Start um 
13 Uhr bei der VS Dietersdorf a. G. ein. 

Fitmarsch am Nationalfeiertag, 26. Oktober 2016 des Tennisvereins St. Peter a. O., ab 10 Uhr  

Konzert Thema „Schubert“ am Mittwoch, 26. Oktober 2016 um 19:00 Uhr in der 
Ottersbachmühle, Kartenvorverkauf bei Fa. Strohmaier (Tel.: 03477/2345) 

Zuagsperrt wird am Sonntag, 30. Oktober 2016 bei Sepp`s Berglermühle mit Noargaltrinken. 

Blutspenden am Donnerstag, 3. November 2016 von 16-19 Uhr in  der Ottersbachhalle. 

Perchtenlauf der FF Bierbaum/A. am Samstag, 5. November 2016 ab 18 Uhr im Ortszentrum. 
 

Erntedankfest am Sonntag, 9. Oktober 2016, 8.45 Uhr Segnung der Erntekrone im 

Volksschulhof, 9 Uhr Hl. Messe anschließend Frühschoppen des Bauernbundes am 

Petersplatz mit regionalen  Schmankerl`n und  „Süßes“ von Frau Weinhandl.  
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